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Fünfte Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung zur Änderung der Besteuerung und 

zur Senkung des Einkommensteuertarifes.

Vom 12. August 1953

Auf Grund des § 17 der Verordnung vom 23. Juli 
1953 zur Änderung der Besteuerung und zur Senkung 
des Einkommensteuertarifes — Steueränderungsverord
nung — (GBl. S. 889) wird für Genossenschaften folgen
des bestimmt:

§ 1 
Steuererlaß

(1) Rückständige Abgaben und Mehrerlöse der Ge
nossenschaften werden unter Beachtung der Vorschrif
ten des Abs. 2 entsprechend den Bestimmungen in § 3 
der Steueränderungsverordnung vom 23. Juli 1953 und 
der hierzu ergangenen Durchführungsbestimmungen 
(einschließlich § 1 der Vierten Durchführungsbestim
mung) und Anweisungen erlassen.

(2) Von dem Erlaß nach Abs. 1 sind diejenigen Genos
senschaften ausgenommen, die sich zum Zeitpunkt der 
Verkündung der Steueränderungsverordnung (31. Juli 
1953) in Konkurs oder Liquidation befinden. In Aus
nahmefällen kann auf Antrag ein Erlaß rückständiger 
Abgaben und Mehrerlöse bis zur Höhe der erlaß
fähigen Beträge nach den Bestimmungen des Abs. 1 
durch das Ministerium der Finanzen, Abgabenverwal
tung, gewährt werden unter der Voraussetzung, daß der 
Liquidationsbeschluß nach dem 31. Juli 1953 aufgehoben 
oder das Konkursverfahren eingestellt und die wirt
schaftliche Tätigkeit wieder aufgenommen wird.

§ 2 
Straferlaß

Die Bestimmungen des § 4 der Verordnung und der 
hierzu ergangenen Durchführungsbestimmungen und 
Anweisungen gelten für sämtliche Genossenschaften.

§ 3 
Steuertarif

Auf Grund des § 5 Absätze 2 und 5 der Steuer
änderungsverordnung wird die Körperschaftsteuer der 
Genossenschaften wie folgt gesenkt:

a) Einkommen bis 1200,— DM jährlich sind steuer
frei.

b) Bei Einkommen von 1201,— bis 14 500,— DM jähr
lich bemißt sich die Körperschaftsteuer nach den 
in § 1 der Zweiten Durchführungsbestimmung vom 
23. Juli 1953 zur Steueränderungsverordnung (GBl.
S. 893) genannten Einkommensteuertarifen.

c) Bei Einkommen der Erwerbs- und Wirtschafts
genossenschaften von mehr als 14 500,— DM jähr-

• 4. Durchfb. (GBl. S. 926)

lieh sind die Steuersätze des Artikels 7 Abs. 2 der 
Verordnung vom 1. Dezember 1948 zur Änderung 
und Ergänzung von Steuergesetzen — Steuer
reformverordnung — (ZVOB1. I 1949 S. 235) zu
grunde zu legen.

§ 4
Anwendung von Bestimmungen der Steueränderungs

verordnung
(1) Folgende Bestimmungen der Steueränderungsver- 

ordnung und der hierzu ergangenen Durchführungs
bestimmungen finden sinngemäß Anwendung auf 
sämtliche Genossenschaften:

§ 8 der Steueränderungsverordnung 
(Betriebsausgaben)
§ 11 der Steueränderungsverordnung 
(V eräußerungsgewinne)
§ 14 der Steueränderungsverordnung 
(Vorrangigkeit von Forderungen der Abgaben
behörden)
§ 15 der Steueränderungsverordnung 
(anzuwendende Strafbestimmungen auf Abgaben
delikte)
§ 16 der Steueränderungsverordnung 
(Übergangsbestimmungen).

(2) Alle übrigen Bestimmungen der Verordnung und 
der hierzu ergangenen Durchführungsbestimmungen, 
mit Ausnahme der Vorschriften des § 4 Abs. 3 dieser 
Durchführungsbestimmung, gelten grundsätzlich nicht 
für Genossenschaften.

(3) In Ausnahmefällen kann Genossenschaften, die 
durch die wirtschaftliche Entwicklung 1953 in finanzielle 
Schwierigkeiten geraten sind und die volkswirtschaft
lich wichtige Aufgaben zu erfüllen haben, auf Antrag 
durch den Rat des Bezirkes, Unterabteilung Abgaben, 
der Verlustabzug für Verluste des Wirtschaftsjahres 
1953 (1952/53) entsprechend den Bestimmungen des § 10 
Absätze 2 bis 4 der Steueränderungsverordnung gestat
tet werden.

§ 5
Inkrafttreten

Es treten in Kraft:
a) soweit Bestimmungen der Steueränderungsverord

nung und der hierzu ergangenen Durchführungs
bestimmungen und Anweisungen auch für Genos
senschaften gelten, der im § 18 der Steuer
änderungsverordnung festgelegte Zeitpunkt des 
Inkrafttretens,

b) die übrigen Paragraphen dieser Durchführungs
bestimmung mit ihrer Verkündung.

Berlin, den 12. August 1953
Ministerium der Finanzen
— Abgabenverwaltung —

S c h m i d t  
Stellvertreter des Ministers

Herausgeber: Regierungskanzlei der Deutschen Demokratischen Republik — Verlag: (4) VEB Deutscher Zentralverlag, Berlin O 17, 
Michaetkirchstraße 17, Anruf 67 64 11 — Verkauf: Berlin C2, Roßstraße 6, Anruf 51 54 87. 51 44 34 — Postscheckkonto: 1400 25 — 
Erscheinungsweise: Nach Bedarf — Fortlaufender Bezug: Nur durch die Post — Bezugspreis: Vierteljährlich 5,— DM
einschließlich Zustellgebühr — Einzelausgabe: 0,25 DM je Exemplar, nur vom Verlag oder durch den Buchhandel
beziehbar — Druck: (125) Greif Graphischer Großbetrieb, Werk I, Berlin N 54 — Veröffentlicht unter der Lizenz-Nr. 1763

des Amtes für Literatur und Verlagswesen der Deutschen Demokratischen Republik


